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Stichworte

Rudergänger versus Schiffsführer, § 316 Abs. 1 und 2 StGB, Führen 
 eines Fahrzeuges, Verbotsirrtum, Grenzwert von 1,1 Promille für 
 absolute Fahruntüchtigkeit auch in der motorisierten Schifffahrt 

Widerklage und Streitverkündung/Nebenintervention im 
 Adhäsionsverfahren,  Kostenerstattung, § 472 a StPO ist lex specialis 
zu § 101 ZPO

Binnenschifffahrtssache, sachliche, internationale und funktionelle 
Zuständigkeit, keine Bindungswirkung eines Verweisungsbeschlusses

Anscheinsbeweis, Darlegungs- und Beweislast, Mitverschulden  
des Stillliegers vor und nach dem Abriss, Merdrähte und Anker, 
 Drittschäden

Zweck des Verklarungsverfahrens, Umfang der Beweisaufnahme,  
Privatsachverständigengutachten und deren Kosten, Expertenkosten, 
 kontradiktorischen Taxierung, Geschäftswert

Eigentümer versus Ausrüster, kein Anscheinsbeweis, Treuepflichten, 
 Verjährungshemmung und Klagezustellung, Obliegenheiten bei 
Schreibfehlern,  Verhandeln

Reinheitsgrad der Tanks, Kompatibilität der Vorreise, Pflichten des 
Absenders,  Tankbesichtigung durch Surveyor, Überliegezeit

Zulässigkeit Feststellungsklage, Klagevoraussetzung, Widerspruch, 
Klagebefugnis, Klageänderung, Rechtskraft oder Bindungswirkung 
der Eintragung zur Tabelle,  Prüfungskompetenz des Gerichtes, 
 Zuständigkeit des Schiffahrtsgerichtes 

Grußwort der GBM/des MSV zur Errichtung eines Lehrstuhles für 
Transport an der Universität Mannheim

Obhutszeitraum, Haftung des Frachtführers außerhalb des 
 Obhutszeitraumes,  Umschlagsvertrag und Haftung, Schließen  
der Luken, Rechtsstatut neben CMNI 

Parteiöffentlichkeit bei Ortstermin durch Sachverständigen, 
 Anspruch auf Terminsverlegung, Priorität des Ortstermines, 
 Terminsbenachrichtigung binnen drei Tagen, Begutachtung eines 
Schiffes am Ort des Sitzes des Sachverständigen, Anspruch auf 
 Kontrolle und Gehör im Ortstermin, keine Erörterung

Sorgfaltsmaßstab § 426 HGB versus Artikel 16 CMNI, Darlegungs- 
und Beweislast für Schadenursache, Beurteilungsmaßstab 
 Unabwendbarkeit, Reinheitsgrad der Tanks und vertragliche 
 Vereinbarung, Kontrollpflicht des Frachtführers,  Genehmigung durch 
Absender, übliches Prozedere beim Löschen des Vorreise produktes, 
 Beweiswirkung internationaler Sicherheitsleitfäden oder möglicher 
Fahrzeugmängel

Anfahrung und Anscheinsbeweis, Force majeure, Informationspflicht 
und Sorgfaltspflicht bei Reiseantritt bei erheblicher potenzieller 
 Gefahrenlage, Reiseantritt und Entlastungsbeweis in der 
 Gefahren situation, adjektizische Haftung nach § 3 BinSchG für 
 vertragliche und außervertragliche Haftung, Haftungsgrund,  
keine  Exkulpation nach § 831 I Satz 2 BGB
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MoselV = Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der französischen Republik und dem Großherzogtum Luxemburg  
über die Schiffbarkeit der Mosel

SVertO = Schifffahrtsrechtliche Verteilungsordnung
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